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Entgelterhöhung ab 1. März 2016 

In der Tarifrunde der Länder 2015 wurde vereinbart, dass ab 1. März 2016 die Entgelte der 

Beschäftigten und die Ausbildungsentgelte im zweiten Schritt erhöht werden. Konkrete Zahlen sind aus 

der Tabelle ersichtlich. 

 
Die Tabellenentgelte der Beschäftigten der 

Länder werden ab 01. März 2016 um 2,3 

Prozent erhöht, mindestens aber um 75 Euro. 

Dies führt dazu, dass Beschäftigte in den 

Entgeltgruppen 1 bis 8 auf jeden Fall 75 Euro 

brutto mehr haben. Ein sattes Plus, 

insbesondere für die unteren Entgeltgruppen. 

Die Ausbildungsentgelte werden ab 1. März um 

30 Euro Festbetrag erhöht. 

Die Garantiebeträge bei Höhergruppierungen, 

die Be-reitschaftsdienstentgelte und die 

Besitzstandszulagen nach §§ 9 und 11 TVÜ-

Länder (z.B. für ehemalige Ver-

gütungsgruppenzulagen und für 

kinderbezogene Ent-geltbestandteile) werden 

am 01. März 2016 um 2,45 Prozent erhöht. Auf 

den Wert von 2,45 Prozent haben sich die 

Vertragsparteien zur einheitlichen Berück-

sichtigung des Mindestbetrages der 

Tabellenentgelte verständig. Die Beträge der 

Zulagen nach der Anlage F zum TV-L 

(Entgeltgruppenzulagen, Funktionszula-gen, 

Vorarbeiterzulagen) erhöhen sich nur um 2,3 

Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 

zum 31. Dezember 2016. 

Die Tabellen zeigen, in welchen Entgeltgruppen 

und Stufen die Entgelterhöhung um 2,3 Prozent 

oder um 75 Euro greifen. Die Erhöhungen liegen 

zwischen 2,3 und 4,67 Prozent; die 

durchschnittliche Erhöhung beträgt 2,68 

Prozent. 

Auf ein Wort: In den nächsten Wochen steht die 

Tarifrund für Bund und Gemeinden an. Dort 

wird vorgezeichnet, was wir selber 2017 

erreichen wollen. 

Deshalb: Bei den entsprechenden 

Tarifdemonstrationen müssen wir uns 

solidarisch zeigen. Nur gemeinsam sind wir stark! 
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